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N U T Z U N G S O R D N U N G 
f ü r  d i e  W e r n e r - v o n - L i n d e - H a l l e  2 0 2 5  / 26 

( S t a n d  O k t o b e r  2 0 2 5 ) 
 
Die vorliegende Nutzungsordnung ist zwischen dem Deutschen und dem Bayerischen Leichtathletik-Verband e.V., 
der LG Stadtwerke München e.V. sowie dem Olympiastützpunkt Bayern abgestimmt. Darin wird die Nutzung der 
Werner-von-Linde-Halle im Zeitraum vom 10.11.2025 (Montag nach den Allerheiligen-Ferien) bis zum 28.03.2026 
(Samstag vor den Osterferien) für die unterschiedlichen Nutzergruppen definiert und geregelt. Sie basiert auf 
 

• Verhaltensregeln für den Trainingsbetrieb in der Werner-von-Linde-Halle 

• den Richtlinien und Empfehlungen für den Trainingsbetrieb von Bundes- und Landeskadern an  

 
Bundes-, Landesstützpunkten und Disziplinstützpunkten sowie für den Trainingsbetrieb der Sportvereine des 
Bayerischen Leichtathletik-Verbandes e.V. (BLV) in ihren jeweils gültigen Fassungen. 
 
 
 
 

1. Nutzergruppen 

 
Der DLV übt über den Bundesstützpunktleiter die Richtlinienkompetenz bei der Leistungssportnutzung der WvLH 
aus. Grundlage hierfür bildet die regionale Zielvereinbarung des BLV in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

1.1. Bundeskader Leichtathletik und aus anderen Sportarten sowie Training der Sportschüler  

- Training am Bundesstützpunkt München - 

 
Gemäß Nutzungsvereinbarung ist die WvLH (inkl. Kraftraum und Gymnastikraum) vom 10.11.2025 bis zum 
28.03.2026 montags bis samstags jeweils von 07.00 bis 20.30 Uhr für das Training von Bundeskadern 
Leichtathletik (NK1, PK und OK) und Bundeskadern anderer olympischer und paralympischer Sportarten (NK1, 
PK und OK) vorgesehen sowie für das Frühtraining der Sportschüler der Eliteschulen des Sports. Athleten, die 
dem NK2-Kader angehören, gelten als Landeskader (LK). 
Sonntags ist ausschließlich Lehrgangsbetrieb (Gruppentraining) unter Anleitung von Bundes-, Landes- oder 
Bezirkstrainern in der WvLH vorgesehen. Die Anmeldung von Wochenendlehrgängen ist schriftlich durch den 
verantwortlichen Trainer an den Bundesstützpunktleiter unter in Kenntnissetzung des OSP-Leiters zu richten. Die 
Koordinierung der Wochenendbelegung nimmt der Bundesstützpunktleiter vor. 
Der Zugang zur WvLH erfolgt ausschließlich über den Haupteingang („Aktiven-Eingang“) der WvLH (Spiridon-
Louis-Ring 26). Dazu erhalten Bundeskader ab dem 18. Lebensjahr (NK1 und höher) auf Anfrage eine Keycard, 
die den Zugang zur WvLH ermöglicht. Minderjährigen Athleten ist das individuelle Training in der WvLH untersagt. 
Die Keycards sind ganzjährig von montags bis samstags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.30 Uhr freigeschaltet. 
Die Anmeldung externer Athleten (ab Kaderkategorie NK1) erfolgt über den Bundesstützpunktleiter (mindestens 
4 Tage im Voraus). Bei der Vergabe der Nutzungszeiten für den Kraftraum und den Gymnastikraum haben 
Leichtathleten Vorrang vor Bundeskadern anderer Sportarten. Für Bundeskaderathleten ist die Nutzung der WvLH 
(inkl. des Kraftraumes und des Gymnastikraumes) für Trainingszwecke gebührenfrei. 
 
Anmeldungen sind schriftlich zu richten an: Andreas Knauer (andreas.knauer@leichtathletik.de) 
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1.2. BLV-Stützpunkttraining, BLV-Lehrgänge und Training von Athleten ohne Kaderstatus  

- Training am Landesstützpunkt München - 

 

Gemäß Nutzungsvereinbarung ist die WvLH (inkl. Kraftraum und Gymnastikraum) vom 10.11.2025 bis zum 
28.03.2026 montags bis samstags jeweils von 7.00 bis 20.30 Uhr für das Training von Landeskadern (LK ab U16) 
vorgesehen. Der Bezirkskader LK U15 (vormals E-Kader) werden dem leistungsorientierten Vereinstraining 
zugeordnet. 
Der Zugang zur WvLH erfolgt ausschließlich über den Haupteingang („Aktiven-Eingang“) der WvLH 
(Athleteneingang; Spiridon-Louis-Ring 26). Dazu erhält jeder BLV-Stützpunkttrainer eine Keycard, die für den o.g. 
Nutzungszeitraum jeweils montags bis samstags in der Zeit von 07.30 bis 19.30 Uhr freigeschaltet ist. Training 
ohne Aufsicht ist für Minderjährige nicht gestattet. 
Sonntags ist es nur hauptamtlichen Landestrainern des BLV und des Bayerischen Bob- und Schlittenverbandes 
e.V. (BBSV) gestattet, in der WvLH Lehrgänge durchzuführen. Die autorisierten Trainer sind in Besitz eines 
Schlüssels für die Öffnung des Haupteinganges. Die Nutzung der WvLH ist sonntags in der Zeit von 09.00 bis 
14.00 Uhr gestattet. 
Die Anmeldung des Stützpunkttrainings und die Anmeldung von Wochenendlehrgängen erfolgt durch die 
verantwortlichen Trainer einen Monat im Voraus des jeweiligen Termins. Alle Anmeldungen sind schriftlich an 
den Bundesstützpunktleiter zu richten. Die Koordinierung der Wochenendbelegung nimmt der 
Bundesstützpunktleiter vor. 
Bezirkskaderathleten (vormals E-Kader) dürfen im Rahmen von Kadermaßnahmen (i.d.R. Tagesmaßnahmen am 
Sonntag) die Halle kostenfrei nutzen. Möchten Sie außerhalb von Kadermaßnahmen trainieren, gelten sie als 
Athleten des leistungsorientierten Vereinstraining (s. unten). Für Landeskaderathleten ist die Nutzung der WvLH 
für Trainingszwecke gebührenfrei. Für alle anderen gilt die Gebührenordnung für das leistungsorientierte 
Vereinstraining. 
 
Die Hallennutzung ist ausschließlich für Gruppentraining unter Leitung eines Landes- oder 
Bundesstützpunkttrainer möglich. Einzeltraining ist grundsätzlich nicht gestattet. 
 
Anmeldungen sind schriftlich zu richten an: Andreas Knauer (andreas.knauer@leitchtathletik.de) 
 
 

1.3. Leistungsorientiertes Vereinstraining 

- Angemietete Trainingszeiten – 

 
Gemäß Mietvertrag ist die WvLH vom 10.11.2025 bis zum 28.03.2026 montags bis freitags jeweils von 16.00 bis 
20.30 Uhr sowie samstags von 09.00 bis 14.00 Uhr für das leistungsorientierte Training der Vereine geöffnet. Die 
Nutzung des Kraftraums, des Gymnastikraums, der Kraftgeräte im Laufschlauch und der Ergometer ist für diese 
Nutzergruppe nicht erlaubt. 
Der DLV (Bundesstützpunktleiter), der BLV (Hallenaufsicht) und der Geschäftsführer der LG Stadtwerke München 
üben die Richtlinienkompetenz für das leistungsorientierte Vereinstraining in der WvLH aus. Grundlage hierfür 
bildet die vorliegende Nutzungsordnung. 
Der Zugang zur WvLH erfolgt ausschließlich über den Haupteingang („Aktiven-Eingang“) der WvLH. Dazu erhält 
jeder Trainer einer angemeldeten Trainingsgruppe eine Keycard, die für die Nutzungszeiten im o.g. 
Nutzungszeitraum freigeschaltet ist. Die Verantwortung für die Entgegennahme, die Verwahrung und die 
Benutzung der Keycard liegt beim jeweiligen Vereinstrainer. Die Keycards werden personenbezogen ausgegeben 
und sind nicht übertragbar. Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Nutzungsverbot für die betreffende 
Trainingsgruppe geahndet. Die Beantragung der Keycards erfolgt formlos per mail an: 
Andreas Knauer (andreas.knauer@leichtathletik.de). Die personalisierte Keycard muss vom verantwortlichen 
Heimtrainer persönlich beim Olympiastützpunkt Bayern (OSP-Bayern, Sebastian Schön, Spiridon-Louis-Ring 22 
/ Bürocontainer, 80809 München) abgeholt werden. Die Keycards werden durch den Olympiastützpunkt Bayern 
verwaltet und gegen eine Kaution von 100 Euro ausgegeben. 
Der Heim-/Vereinstrainer ist dafür verantwortlich, dass alle Trainingsgruppenmitglieder zugangsberechtigt und 
angemeldet sind (Vereinstraining-Hallen-Normerfüllung). Bei Verstößen kann der (zeitweise) Ausschluss der 
gesamten Gruppe aus der WvLH erfolgen. 
Begleitpersonen dürfen sich während der Trainingszeit auf der Empore auf der Haupteingangsseite aufhalten. Die 
Trainingsstätte darf aus Gründen des Unfallschutzes von ihnen nicht betreten werden. 
Die Anmeldung der Trainingstermine erfolgt durch den verantwortlichen Trainer per Online-Formular unter Angabe 
der Teilnehmer. Es sind ausschließlich Sportler zugelassen, die im Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.09.2025 in 
mindestens einer Disziplin das geforderte Leistungskriterium (siehe nachstehende Tabelle) erfüllt haben. Neben 
dem Nachweis der geforderten Leistungskriterien müssen alle Sportler des leistungsorientierten Vereinstrainings 
spätestens zum 01.01.2024 im Besitz eines gültigen DLV-Startpasses sein. 
Grundsätzlich gilt: 
Die Hallennutzung ist ausschließlich für Gruppentraining unter Leitung eines Vereinstrainers möglich. 
Einzeltraining ist nicht gestattet. Das Training der Bundeskader und das BLV-Stützpunkttraining hat Vorrang vor 
dem leistungsorientieren Vereinstraining!  

mailto:andreas.knauer@leitchtathletik.de
mailto:andreas.knauer@leichtathletik.de


3  

Raumaufteilung: 
 

 
 
 
Trainingszeiten des DLV-/BLV-Stützpunkttrainings: 
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Die Anschriften der verantwortlichen Bundes-/Landestrainer: 
 

Disziplinblock Blocktrainer Telefon E-Mail 

Sprint Ruth Mayer 
Michael Ehrenreich 

01575-1074142 
0174-9592369 

mayer@blv-sport.de 
ehrenreich@blv-sport.de 

Lauf Melanie Jäger 0157-58469833 jaeger@blv.-sport.de 

Hochsprung Sebastian Kneifel 0157-71568395 sebastian.kneifel@leichtathletik.de 

Stabhochsprung Matthias Schimmelpfennig 0163-6701160 schimmelpfennig@blv-sport.de 

Weit-/Dreisprung David Faltenbacher 0152-55692729 david.faltenbacher@leichtathletik.de 

Wurf Andreas Bücheler 0170-3138461 buecheler@blv-sport.de 
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Leistungskriterien für das leistungsorientierte Vereinstraining in der Werner-von-Linde-Halle: 
 

 
Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf diejenigen Altersklassen, in denen der Sportler in den 
Wettkampfjahren 2024 / 25 startberechtigt war. Beispiel: Sportler mit Jahrgang 2009 (also U16 in 2024 und U18 
in 2025) kann entweder eine Leistung in der U16 aus 2024 oder eine Leistung aus diesem Jahr in der U18 
einbringen, die besser ist, als die jeweilige Leistung in der Tabelle. 
In begründeten Ausnahmefällen (z. B. schwerwiegende Verletzung) können Sportler ohne Norm einen 
Sonderantrag an: Andreas Knauer (andreas.knauer@leichtathletik.de) stellen. 
 
Der BLV stellt der LG Stadtwerke München als Mieter der WvLH die Anmeldungen für das leistungsorientierte 
Vereinstraining zur Verfügung. Die Abrechnung der Nutzungsgebühren erfolgt vor der ersten Nutzung unter 
Angabe des Verwendungszwecks (siehe Anmeldeformular) auf das Konto der LG Stadtwerke München e.V.: 
Stadtsparkasse München 
IBAN: DE54 7015 0000 1004 3351 60 
BIC: SSKMDEMMXXX 
 
Zugangsbescheid: 
 
Nach Eingang der Zahlung stellt die LG Stadtwerke München e.V. einen digitalen Zugangsbescheid für jeden 
Athleten aus, der den jeweiligen Trainern elektronisch übermittelt wird. Der digitale Zugangsbescheid ist 
zusammen mit einem gültigen Lichtbildausweis während des Trainings stets mitzuführen. Das Vorzeigen des 
Zugangsbescheids ist auf Verlangen des Hallenpersonals erforderlich, das regelmäßige Kontrollen durchführt. 
 
Anmeldung: 
Der BLV stellt der LG Stadtwerke München als Mieter der WvLH die Anmeldungen für das leistungsorientierte 
Vereinstraining zur Verfügung. Ab sofort erfolgt die Buchung und Bezahlung der Nutzungsgebühren für die WvLH 
über den Online-Ticketshop. Somit ersetzt das neue Verfahren ab sofort die bisherige Anmeldung über Excel-
Listen und Überweisungen. 
 
Athleten ohne Startrecht für einen Münchener Verein müssen ihre Zugänge künftig selbstständig über den 
Ticketshop buchen. Die zuständigen Heimtrainer sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Anmeldung ihrer 
Athleten. 
 

Link zum Ticketshop:     Onlineshop (www.lg-swm.de/lindehalle) 
  

mailto:andreas.knauer@leichtathletik.de
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Zahlungs- und Zugangsabwicklung: 
Nach erfolgter Buchung im Ticketshop erfolgt die Bezahlung automatisch über das System. Der digitale 
Zugangsbescheid wird nach Zahlungseingang ausgestellt und per Mail übermittelt. Dieser ist während des 
Trainings gemeinsam mit einem gültigen Lichtbildausweis mitzuführen und auf Verlangen des Hallenpersonals 
vorzuzeigen. 
 
Athleten die sich ohne erfüllte Leistungsnorm für das Training in der WvLH anmelden, verstoßen gegen die 
vorliegende Nutzungsordnung. Die betreffenden Sportler werden nachträglich vom Training ausgeschlossen. 
Eine Rückerstattung der bereits entrichteten Nutzungsgebühr erfolgt nicht. 
Bei nicht rechtzeitig erfolgter Zahlung wird eine Tagespauschale von 15,00 € brutto erhoben. 
 
 

1.4. Seniorensportler der Sportart Leichtathletik 

- Privattraining - 

 
Seniorensportler können im Zeitraum 10.11.2025 bis zum 28.03.2026 jeweils montags bis freitags von 13:30 - 15:30 
Uhr in der WvLH trainieren. Die Anmeldung erfolgt per Online-Formular. Als Seniorensportler gilt man ab der 
Altersklasse M35 (geboren 1990 oder früher). Seniorensportler müssen im Besitz eines gültigen DLV- Startpasses 
sein. In der WvLH darf kein kommerziell-orientiertes „Personal Training“ stattfinden. 
Der Zugang zur WvLH erfolgt ausschließlich über den Haupteingang („Aktiven-Eingang“) der WvLH. Dazu erhält 
jeder angemeldete Nutzer eine Keycard die für den o.g. Nutzungszeitraum bzw. die o.g. Nutzungszeiten 
freigeschaltet ist. Die Verantwortung für die Entgegennahme, die Verwahrung und die Benutzung der Keycard liegt 
beim Nutzer. Die Keycards werden personenbezogen ausgegeben und sind nicht übertragbar. Zuwiderhandlungen 
werden mit sofortigem Nutzungsverbot für die betreffende Nutzer geahndet. Die Beantragung der Keycards erfolgt 
mit der Anmeldung durch den Nutzer. 
Die Nutzungspauschale für den o.g. Nutzungszeitraum bzw. den o.g. Nutzungszeiten beläuft sich auf 250,00 € inkl. 
MwSt. Die Überweisung der Nutzungspauschale erfolgt unter Angabe der Rechnungsnummer auf das Konto der 
OMG: 
HypoVereinsbank München 
IBAN: DE74 7002 0270 6400 2530 03 BIC: HYVEDEMMXXX 
Die freigeschaltete Keycard muss nach Zahlungseingang vom Nutzer persönlich bei Frau Regina Diemer (OMG, 
Spiridon-Louis-Ring 22 / Bürocontainer, 80809 München) abgeholt werden. Bei Kartenverlust wird eine Gebühr von 
100 Euro fällig. 
Der Nutzer muss bei jeder Hallennutzung die aktuelle Anmeldebestätigung des BLV mitführen und unaufgefordert 
der Hallenaufsicht zur Einsicht vorzulegen. 
Die Anmeldung erfolgt  
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Frau Regina Diemer (diemer@olympiapark.de) 
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2. Gebührenordnung 

 
Es werden monatliche Nutzungsgebühren erhoben. Das heißt, es werden nur die Monate berechnet, in denen 
die WvLH für das leistungsorientierte Vereinstraining geöffnet ist. 
 
Monatsgebühr: 
 

Nutzergruppe bzw. Altersklasse Münchner Vereine Externe Vereine 

OK, PK, NK1 und 2, LK Kostenfrei Kostenfrei 

Männer / Frauen / Junioren 10,00 € 30,00 € 

Jugendliche U20 / U18 / U16 8,00 € 24,00 € 

 
Der BLV stellt der LG Stadtwerke München als Mieter der WvLH die Anmeldungen für das leistungsorientierte 
Vereinstraining zur Verfügung. Ab sofort erfolgt die Buchung und Bezahlung der Nutzungsgebühren für die WvLH 
über den Online-Ticketshop. Somit ersetzt das neue Verfahren ab sofort die bisherige Anmeldung über Excel-
Listen und Überweisungen. 
 
Kaderathleten sowie Athleten der LG Stadtwerke München sind von der Buchung im Ticketshop ausgenommen. 
Die Zugangslisten werden wie bisher von der Hallenaufsichtsperson gepflegt und aktuell zur Verfügung gestellt. 
 
Athleten ohne Startrecht für einen Münchener Verein müssen ihre Zugänge künftig selbstständig über den 
Ticketshop buchen. Die zuständigen Heimtrainer sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Anmeldung ihrer 
Athleten. 
 

Link zum Ticketshop:     Onlineshop (www.lg-swm.de/lindehalle) 
 
Zahlungs- und Zugangsabwicklung: 
Nach erfolgter Buchung im Ticketshop erfolgt die Bezahlung automatisch über das System. Der digitale 
Zugangsbescheid wird nach Zahlungseingang ausgestellt und per Mail übermittelt. Dieser ist während des 
Trainings gemeinsam mit einem gültigen Lichtbildausweis mitzuführen und auf Verlangen des Hallenpersonals 
vorzuzeigen. 
 
Athleten die sich ohne erfüllte Leistungsnorm für das Training in der WvLH anmelden, verstoßen gegen die 
vorliegende Nutzungsordnung. Die betreffenden Sportler werden nachträglich vom Training ausgeschlossen. 
Eine Rückerstattung der bereits entrichteten Nutzungsgebühr erfolgt nicht. 
Bei nicht rechtzeitig erfolgter Zahlung wird eine Tagespauschale von 15,00 € brutto erhoben. 

http://www.lg-swm.de/lindehalle

	1. Nutzergruppen
	2. Gebührenordnung

